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Sie sind m/w/d

Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt / Bilanzbuchhalter / Steuerfachkraft

und wollen etwas mehr? In Voll- oder Teilzeit.

Wir laden Sie zum ungezwungenen Kennenlernen in unsere modernen hellen Räume im Heidelberger Süden ein. Hinterlassen sie hier einfach Ihre Kontaktdaten.

Mitarbeiter-Benefits
















	
	
		
			
				404 – Seite nicht gefunden.


				
					Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden. Es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten.

					Es scheint, als ob der Link, dem Sie gefolgt sind, nicht mehr gültig ist oder die Seite möglicherweise verschoben oder gelöscht wurde. Bitte überprüfen Sie die URL und versuchen Sie es erneut. Falls Sie diese Seite über einen externen Link erreicht haben, informieren Sie bitte den Website-Betreiber, damit er das Problem beheben kann.
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Hier gehts lang!
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Standort Heidelberg




LIDUCIA Treuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft




Im Breitspiel 11
69126 Heidelberg
Telefon +49 6221 82270
info@liducia.de




Google-Anfahrt planen!







Hier gehts lang!




[image: ]



Standort Hirschhorn




LIDUCIA Treuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft




Hauptstraße 1
69434 Hirschhorn
Telefon +49 6272 13 43
info@liducia.de




Google-Anfahrt planen!







Steuer-News

09.04.2024

Gesetzliche Regelungen über die Vaterschaftsanfechtung durch leibliche Väter sind mit dem Elterngrundrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) unvereinbar

Das BVerfG entschied, dass die gesetzliche Regelung über das Recht des leiblichen Vaters, die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes für sein Kind anzufechten, mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Sie trägt dem Elterngrundrecht leiblicher Väter nicht hinreichend Rechnung. Diese gehören zu den Eltern i. S. von Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und können sich auf das Elterngrundrecht ebenso wie die rechtlichen Eltern des Kindes berufen (Az. 1 BvR 2017/21).


                Mehr Infos
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Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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